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PRESSEMITTEILUNG 
Nr. 05/26 

Neue Rentenbescheide müssen unverzüglich eingereicht werden 

Jobcenter Salzlandkreis informiert zu Mitwirkungspflicht 

 

Durch die bundesweite Anpassung steigen zum 1. Juli 2026 die Rentenbezüge in 

Deutschland um 4,24 Prozent. Da Renteneinkünfte direkten Einfluss auf die Berechnung 

staatlicher Unterstützungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

haben, weist das Jobcenter Salzlandkreis Leistungsberechtigte auf ihre gesetzliche 

Mitwirkungspflicht hin.  

 

Die aktuellen Rentenbescheide sind unverzüglich bei der Behörde einzureichen. 

Altersrentnerinnen und -rentner erhalten zwar keine Leistungen nach dem SGB II, 

allerdings wird die Rente gegebenenfalls als Einkommen der Mitglieder einer gemeinsam 

bestehenden Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Entsprechend führt die Erhöhung der 

Rente unter Umständen zur Änderung des Leistungsanspruchs der 

Bedarfsgemeinschaft. Mit der jährlichen Rentenanpassung steigen zudem die 

Hinterbliebenen-, Erwerbsminderungs- und Unfallrenten von Leistungsbeziehenden. 

 

Um Verzögerungen oder Fehlberechnungen bei den Auszahlungen zu vermeiden, 

ergehen die entsprechenden Bescheide zunächst vorläufig. Das Jobcenter schlägt die 

anstehende Erhöhung ab Juli 2026 vorerst pauschal auf die derzeitige Rente auf. 

 

Für den Abgleich und die exakte Korrektur der Leistungsberechnung sind die Betroffenen 

verpflichtet, den neuen Rentenbescheid umgehend nach Erhalt beim Jobcenter 

Salzlandkreis einzureichen. Die Unterlagen können entweder postalisch an die 

zuständige Dienststelle verschickt, direkt per E-Mail gesendet oder über den P
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Onlinebriefkasten (www.jc.salzlandkreis.de/onlinebriefkasten/) an das Jobcenter übermittelt 

werden.  

 

Sofern noch kein Bescheid vorliegen sollte, reicht zunächst auch ein Nachweis über den 

Zahlungseingang auf dem Bankkonto.  

 

http://www.jc.salzlandkreis.de/onlinebriefkasten/

